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§95
(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtli

chen Stelle oder auf deren Veranlassung geheimge
halten wird, an einen Unbefugten gelangen läßt oder 
öffentlich bekanntmacht und dadurch die Gefahr eines 
schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bun
desrepublik Deutschland herbeiführt, wird wegen 
Offenbarem von Staatsgeheimnissen mit Freiheits
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, 
wenn die Tat nicht in § 94 mit Strafe bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Frei

heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. § 94 
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

§96
(1) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft, um es 

zu verraten (§ 94), wird wegen landesverräterischer 
Ausspähung mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft.

(2) Wer sich ein Staatsgeheimnis, das von einer amt
lichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheimge
halten wird, verschafft, um es zu offenbaren (§ 95), 
wird wegen Auskundschaftung von Staatsgeheimnis
sen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

§97
(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amt

lichen Stelle oder auf deren Veranlassung geheimge
halten wird, an einen Unbefugten gelangen läßt oder 
öffentlich bekanntmacht und dadurch fahrlässig die 
Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicher
heit der Bundesrepublik Deutschland verursacht, wird 
wegen Preisgabe von Staatsgeheimnissen mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen 
Stelle oder auf deren Veranlassung geheimgehalten 
wird und das ihm kraft seines Amtes, seiner Dienst
stellung oder eines von einer amtlichen Stelle erteilten 
Auftrages zugänglich war, leichtfertig an einen Un
befugten gelangen läßt und dadurch fahrlässig die Ge
fahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicher
heit der Bundesrepublik Deutschland verursacht, wird 
wegen leichtfertiger Preisgabe von Staatsgeheimnissen 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bun
desregierung verfolgt.

vgl. § 245 Abs. 1, 3 (bei § 353b StGB West)

vgl. § 97 Abs. 2 (bei § 94 StGB West) i. V. m. 
§ 94 (bei § 46a StGB West)

vgl. § 245 Abs. 1, 3 (bei § 353b StGB West)

vgl. § 245 Abs. 1, 3 (bei § 353b StGB West)

8. Kapitel
Straftaten gegen die staatliche Ordnung 

4. Abschnitt 
Straftaten unter Verletzung dienstlicher Pflichten 

§246
Wer fahrlässig entgegen einer ihm durch Gesetz, 

Arbeitsvertrag oder von einem Staats- oder Wirt
schaftsorgan ausdrücklich auferlegten Pflicht geheimzu
haltende Dokumente oder Gegenstände abhanden kom
men läßt oder für Unbefugte zugänglich aufbewahrt 
oder geheimzuhaltende Tatsachen offenbart und da
durch staatliche oder wirtschaftliche Interessen oder 
die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Repu
blik erheblich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.
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